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RS OGH 1963/6/14 Bkd17/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1963

Norm

DSt 1872 §2 G

Rechtssatz

Wenn ein Rechtsanwalt in "eigener Sache" einen Prozeß führt, sind Ausfälle in Schriftsätzen nur unter dem

Gesichtspunkt der Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes, nicht aber als Berufsp;ichtenverletzung zu

beurteilen.
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